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dann in Betracht, wenn andere Nutzungen mit der Stromkennzeichnung 
irgendwie im Zusammenhang stehen. Dies gilt insbesondere für Nut-
zungen der HKN im Privatrechtsverkehr zum Nachweis bestimmter 
Stromeigenschaften etwa durch Stromlabel. In keinem Falle zulässig 
wäre es aber, wenn ein HKN als grünes Zertifikat genutzt oder sonst in 
irgendeiner Weise für die Ermittlung der nationalen EE-Ziele oder die 
Inanspruchnahme eines Fördersystems verwendet wird. Hier muss eine 
klare Grenze zu Nachweissystemen für ein Fördersystem gezogen wer-
den, um ein zentrales Anliegen der Richtlinie, nämlich eine Abgrenzung 
zwischen HKN einerseits und Fördersystemen bzw. nationalen EE-
Zielen andererseits, nicht zu „untergraben“. Die strikte Trennung zwi-
schen grünen Zertifikaten zur Inanspruchnahme von Förderregelungen 
und HKN wurde nunmehr auch in der Rechtssache „Essent Belgium 
NV“ aufgegriffen. Sowohl der Generalanwalt als auch der Europäische 
Gerichtshof selbst betonten die scharfe rechtliche Trennung zwischen 
grünen Zertifikaten und HKN, die bereits auf den Vorgänger der derzei-
tigen EE-RL 2009 zurückgeht. Nichts in der (derzeit) bestehenden EU-
Gesetzgebung würde darauf hindeuten, dass der EU-Gesetzgeber einen 
Zusammenhang zwischen nationalen Fördersystem und HKN beabsich-
tigte.26 

II. Vorgaben in Art. 15 EE-RL 2009 zu Herkunftsnachweisen 

Nach Art. 15 EE-RL 2009 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, zum 
Zweck der Stromkennzeichnung gegenüber Letztverbrauchern ein Sys-
tem für HKN für Elektrizität einzurichten.  

Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass die Herkunft von 
Strom aus Erneuerbaren Energien als solche gemäß objektiven, transpa-
renten und nicht diskriminierenden Kriterien garantiert werden kann. 
Nach Art. 15 II EE-RL 2009 müssen die Mitgliedstaaten zu diesem 
Zweck dafür sorgen, dass auf Anfrage eines Erzeugers von Strom aus 
Erneuerbaren Energien ein HKN ausgestellt wird. Dabei muss sicherge-
stellt werden, dass für jede Einheit erzeugter Energie nur ein HKN aus-
gestellt wird bzw. dieselbe Einheit von Energie nur einmal berücksichtigt 
wird. Es ist den Mitgliedstaaten freigestellt zu entscheiden, ob die Aus-
stellung eines HKN für Strom die gleichzeitige Förderung dieses Stroms 
ausschließt. Nach Art. 15 II UA 3 EE-RL 2009 können die Mitgliedstaa-
ten lediglich optional vorsehen, dass einem Energieerzeuger keine Unter-
stützung gewährt wird, wenn für dieselbe aus erneuerbaren Energiequel-
len erzeugte Energie ein HKN ausgestellt wurde. Im Umkehrschluss lässt 

                                                                                                                  
26 Vgl. EuGH, Urt. v. 11.9.2014, Rs. C-204/12 bis C-208/12 – Essent Belgium, 

insb. Rdnr. 61. 
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diese Regelung jedoch zu, dass ein HKN auch für solche Strommengen 
ausgestellt werden kann, für den eine Förderung beansprucht wurde.  

Art. 15 II, V und VI EE-RL 2009 legen außerdem bestimmte formale 
Kriterien für die HKN fest. So gilt ein HKN standardmäßig zwingend 
für eine MWh. Außerdem muss ein HKN binnen zwölf Monaten nach 
Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit verwendet und nach sei-
ner Verwendung entwertet werden. Schließlich muss der HKN die in 
Art. 15 VI EE-RL 2009 vorgegebenen Mindestangaben enthalten, insbe-
sondere Angaben zur Energiequelle, zu Beginn und Ende ihrer Erzeu-
gung, zu Bezeichnung, Standorttyp und Kapazität der Anlage, zum Um-
fang der erhaltenen Investitionsbeihilfen oder sonstigen Förderungen im 
Rahmen einer nationalen Förderregelung, zum Datum der Inbetrieb-
nahme der Anlage sowie zum Ausstellungsdatum und ausstellendem 
Land.  

Die Mitgliedstaaten können die Ausstellung von HKN sowie die 
Übertragung und Entwertung selbst (durch entsprechende staatliche 
Stellen) oder durch benannte zuständige Stellen durchführen. Als zu-
ständige Stellen kommen auch private Rechtssubjekte in Betracht, die 
von den Staaten mit der Aufgabe der Administrierung der HKN beauf-
tragt werden. Es muss aber sichergestellt werden, dass die zuständigen 
Stellen von den Bereichen Produktion, Handel und Versorgung unab-
hängig sind und auf diese Weise keine Interessenkonflikte innerhalb der 
ausstellenden Stelle entstehen können. Außerdem dürfen die benannten 
zuständigen Stellen keine sich geografisch überschneidenden Verant-
wortlichkeiten haben.  

Das System der HKN soll grundsätzlich elektronisch ausgestaltet 
werden. Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stellen 
müssen demgemäß geeignete Mechanismen schaffen, um sicherzustellen, 
dass die HKN elektronisch ausgestellt, übertragen und entwertet wer-
den. Auf diese Weise soll eine praktikable und wenig bürokratische 
Übertragung der HKN zwischen den Mitgliedstaaten gewährleistet wer-
den.  

Darüber hinaus müssen die HKN genau, zuverlässig und betrugssi-
cher sein. Diese Kriterien stellen einen Mindeststandard dar, der bei der 
Ausstellung der HKN zu beachten ist und über den eine Glaubwürdig-
keit des Herkunftsnachweissystems erreicht werden soll. Auf welche 
Weise dies im Einzelnen in den Herkunftsnachweissystemen der einzel-
nen Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll, regelt die EE-RL 2009 je-
doch nicht.  
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III. Übertragung und Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus 
anderen Staaten 

Da die Grünstromeigenschaft in Gestalt der HKN von den Strommen-
gen losgelöst betrachtet und gehandelt werden kann, ist ein europawei-
ter, staatenübergreifender Handel denkbar. Dementsprechend sieht die 
EE-RL 2009 sogar ein System vor, bei dem der Handel mit HKN zwi-
schen den Mitgliedstaaten ermöglicht werden muss. Zu diesem Zweck 
erkennen die Mitgliedstaaten gemäß Art. 15 IX EE-RL 2009 „die von 
anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie ausgestellten HKN 
ausschließlich als Nachweis der in Absatz 1 und Absatz 6 Buchstaben a 
bis f genannten Angaben an“. Ein Mitgliedstaat darf die Anerkennung 
eines HKN nur dann verweigern, wenn er begründete Zweifel an dessen 
Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrhaftigkeit hat. Eine solche Ver-
weigerung muss der Europäischen Kommission mit einer Begründung 
mitgeteilt werden.  

Nach dem Wortlaut des Art. 15 IX 1 EE-RL 2009 erkennen die Mit-
gliedstaaten nur gemäß der EE-RL 2009 ausgestellte HKN an. Dabei 
führt die Norm nicht weiter aus, wann ein HKN gemäß der EE-RL 
2009 ausgestellt worden ist. Der Inhalt der Norm dürfte sich jedoch vor 
dem Hintergrund von Sinn und Zweck der Vorschrift zu HKN in der 
EE-RL 2009 erschließen. Der Sinn und Zweck des Herkunftsnachweis-
systems besteht im Wesentlichen darin, ein zuverlässiges und betrugssi-
cheres System zur Übertragung und Entwertung von HKN zu schaffen. 
Übergeordnetes Ziel des Systems der HKN ist dabei eine zuverlässige 
Stromkennzeichnung in den Mitgliedstaaten zu Strom aus Erneuerbaren 
Energien. Vor diesem Hintergrund dürften also praktisch nahezu alle 
darin geregelten Vorgaben einzuhalten sein, damit ein HKN gemäß der 
EE-RL 2009 ausgestellt ist. Denn die allermeisten Vorgaben haben Re-
levanz für die Zweckerreichung eines zuverlässigen und betrugssicheren 
HKN-Systems, das Doppelzähllungen ausschließt. Dies gilt insbesondere 
für die folgenden Kriterien:  
– Art. 15 I EE-RL 2009 (zum Zweck der Stromkennzeichnung Nach-

weismöglichkeit über die Herkunft aus erneuerbaren Energiequellen); 
– Art. 15 II UA 1 1 EE-RL 2009 (Ausstellung von HKN); 
– Art. 15 II UA 1 4 EE-RL 2009 (Standardmäßige Größe 1 MWh); 
– Art. 15 II UA 1 5 EE-RL 2009 (Doppelzählungsverbot); 
– Art. 15 II UA 2 EE-RL 2009 (Doppelverwertungsverbot); 
– Art. 15 II UA 4 1 EE-RL 2009 (Keine Anrechnung auf Ziele aus 

Art. 3 EE-RL); 
– Art. 15 II UA 4 2 EE-RL 2009 (Keine in der Regelung genannten 

Auswirkungen); 
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– Art. 15 III 1 EE-RL 2009 (Verwendung binnen zwölf Monaten nach 
Erzeugung); 

– Art. 15 III 2 EE-RL 2009 (Entwertung nach Verwendung); 
– Art. 15 IV 1 EE-RL 2009 (Mitgliedstaaten oder benannte zuständige 

Stellen überwachen die Ausstellung, Übertragung und Entwertung); 
– Art. 15 IV 2 EE-RL 2009 (Keine geographischen Überschneidungen 

der benannten zuständigen Stellen); 
– Art. 15 IV 2 EE-RL 2009 (Trennung der benannten zuständigen Stel-

len von den Bereichen Produktion, Handel und Versorgung); 
– Art. 15 V EE-RL 2009 (Mitgliedstaaten oder benannte zuständige 

Stellen schaffen geeignete Mechanismen, um sicherzustellen, dass eine 
elektronische Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgt); 

– Art. 15 V EE-RL 2009 (Mitgliedstaaten oder benannte zuständige 
Stellen schaffen geeignete Mechanismen, um sicherzustellen, dass 
HKN genau, zuverlässig und betrugssicher sind); 

– Art. 15 IV EE-RL 2009 (Mindestinhalt); 
– Art. 15 VIII EE-RL 2009 (Abzug bestimmter Energie aus erneuerba-

ren Quellen); 
– Art. 15 IX 1 EE-RL 2009 (Anerkennung ausländischer HKN durch 

Mitgliedstaaten); 
– Art. 15 IX 2 und 3 EE-RL 2009 (Anerkennung ausländischer HKN in 

einem bestimmten Verfahren); 
– Art. 15 XI EE-RL 2009 (wenn durch Mitgliedstaat eingeführt, dann 

objektive, transparente und diskriminierungsfreie Kriterien für die 
Verwendung von HKN). 

Nicht eindeutig geregelt ist auch die Frage, ob sich aus dem Prüfungser-
fordernis des Art. 15 IX EE-RL 2009 lediglich ein Prüfungsrecht des 
Mitgliedstaates ergibt oder ob die Norm eine Prüfungspflicht des Mit-
gliedstaats für die Anerkennung von HKN aus anderen Mitgliedstaaten 
statuiert. Für eine Prüfungspflicht spricht, dass Rechte und Pflichten von 
hoheitlich handelnden Stellen in ermächtigenden Normen – wie es je-
denfalls im Grunde Art. 15 IX 2 EE-RL 2009 eine sein dürfte – regel-
mäßig korrespondierend angelegt sind. Darüber hinaus dürfte eine Prü-
fungspflicht aus dem Sinn und Zweck des Art. 15 EE-RL 2009 folgen, 
da die Begründung eines zuverlässigen und betrugssicheren, auf die 
Stromkennzeichnung ausgerichteten Systems der Übertragung und Ent-
wertung von HKN nur dann konsequent erreicht werden kann, wenn 
einer Entscheidung zur Anerkennung von ausländischen HKN eine Prü-
fung vorausgeht. Im Ergebnis dürfte Art. 15 IX EE-RL 2009 bei der 
Anerkennung ausländischer HKN daher eine Prüfungspflicht der Mit-
gliedstaaten normieren. 
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D. Umsetzung der Herkunftsnachweissysteme in Europa 

I. Umsetzung in Deutschland 

1. Umsetzung der Vorgaben der EE-RL 2009 

Die Vorgaben der EE-RL 2009 zur Errichtung eines Herkunftsnachweis-
registers wurden in Deutschland im Rahmen des „Europarechtsanpas-
sungsgesetzes Erneuerbare Energien“ mit Wirkung zum 1.4.2011 im 
EEG umgesetzt.27 Danach ist das Umweltbundesamt (UBA) zur Errich-
tung eines Herkunftsnachweisregisters in Form einer elektronischen 
Datenbank verpflichtet, in dem die Ausstellung, Anerkennung, Übertra-
gung und Entwertung von HKN registriert werden. Außerdem muss das 
UBA Anlagenbetreibern auf Antrag HKN ausstellen und HKN aus an-
deren Mitgliedstaaten anerkennen (siehe § 79 I und II EEG 2014). 

Für die nähere Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregisters und den 
im Register vorzunehmenden Transaktionen wurde eine Verordnungs-
ermächtigung eingeführt.28 Die Verordnungsermächtigung wurde durch 
die Schaffung der Herkunftsnachweisverordnung (HkNV) vom 
28.11.2011 ausgefüllt, die inzwischen in der Erneuerbare-Energien-
Verordnung (EEV)29 aufgegangen ist. Die EEV enthält allerdings insge-
samt nur sehr grobe Vorgaben für die Errichtung des Herkunftsnach-
weisregisters sowie den möglichen Transaktionen der HKN im Register 
und geht nur an wenigen Stellen über die Inhalte der EE-RL 2009 hin-
aus. Wichtige Vorgaben ergeben sich allerdings im Hinblick auf die 
Übergangsregelungen.30 Zudem wird das UBA zum Erlass weiterer kon-
kretisierender Vorgaben ermächtigt. Auf dieser Grundlage hatte das 
UBA – im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) – die am 19.10.2012 in Kraft 
getretene Herkunftsnachweisdurchführungsverordnung (HkNDV) erlas-
sen, inzwischen erweitert zur Herkunfts- und Regionalnachweis-Durch-

                                                                                                                  
27 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen (Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare 
Energien – EAG EE) v. 12.4.2011, BGBl. I S. 619. 

28 Vgl. dazu Altrock/Lehnert, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl., § 64 
Rdnr. 52. Zum Hintergrund und zur Ausgestaltung der Verordnungsermächtigung 
vgl. auch Hoffmann/Lehnert, ZUR 2012, 658, 659. 

29
 Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) v. 17.02.2015 (BGBl. I S. 146), zuletzt 

geändert durch Gesetz v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106). 
30 Vgl. dazu sogleich unten IV.5. 
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führungsverordnung (HkRNDV)31. Die HkRNDV enthält umfassende 
Vorgaben für die Errichtung des Herkunftsnachweisregisters und die 
einzelnen Prozesse im Register und kann somit als das „Herzstück“ der 
konkreten Regelungen für das Herkunftsnachweisregister bezeichnet 
werden. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Normen-
hierachie die Vorgaben des EEG zu HKN und Register den Vorgaben 
der HkRNDV vorgehen. Im Verhältnis zur EEV stehen die Vorgaben 
der HkRNDV allerdings auf gleicher Stufe. Die Kostenfolgen einer Nut-
zung des Herkunftsnachweisregisters sind in der Herkunfts- und Regio-
nalnachweis-Gebührenverordnung (HkRNGebV)32 geregelt. Verschiede-
ne Tatbestände sehen Gebühren für die Nutzung des Registers per 
Konto bzw. einzelne Vorgänge rund um HKN (Ausstellung, Übertra-
gung, Entwertung, …) vor. Abseits der gesetzlichen Ebene, aber glei-
chermaßen rechtlich verbindlich ist eine Allgemeinverfügung des UBA, 
die u. a. konkretisierende Details zur Nutzung des Herkunftsnachweise-
registers regelt.33 Ohne entsprechende europäische Vorgabe führte der 
deutsche Gesetzgeber mit § 79a EEG 2017 zusätzlich zu den HKN sog. 
Regionalnachweise (RN) ein. Sie sollen es Stromlieferanten im Rahmen 
der Stromkennzeichnung auf freiwilliger Basis ermöglichen, gegenüber 
Endkunden den EEG-geförderten Anteil vollständig oder anteilig als 
regional erzeugt darstellen zu können. Einzelheiten zu RN werden wie 
bei HKN in der EEV und der HkRNDV geregelt, wobei die Änderungen 
der HkRNDV bislang lediglich als Entwurfsfassung vorliegen. 

2. Herkunftsnachweisregister und EEG 

Die Anwendungsbereiche der Vergütungsvorschriften des EEG einerseits 
und der Normen zu den HKN andererseits sind relativ streng voneinan-
der getrennt.34 HKN können gemäß § 79 I 1 EEG nämlich nur für Strom 
aus Erneuerbaren Energien ausgestellt werden, der auf sonstige Weise 
direkt vermarktet wird. Damit können für Strom, für den eine EEG-
Vergütung oder eine Marktprämie gezahlt wurde, keine HKN ausge-
stellt werden.35 Diese Vorschrift ist letztlich Ausfluss des Doppelver-

                                                                                                                  
31

 Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung (HkRNDV) v. 15. 
10.2012 (BGBl. I S. 2147), zuletzt geändert durch Gesetz v. 29.3.2017 (BGBl. I 
S. 626). 

32 Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung v. 17.12.2012 (BGBl. I 
S. 2703), zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106). 

33 Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung über die Bedingungen zur Nutzung 
des Herkunftsnachweisregisters des Umweltbundesamtes (Neufassung) v. 19.6.2013, 
veröffentlicht im Bundesanzeiger AT v. 1.7.2013 B10. 

34 Hierzu einführend auch Wustlich/Müller, ZNER 2011, 380, 386 f. 
35 Vgl. dazu auch Schlacke/Kröger, NVwZ 2012, 919 ff. 

32 
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marktungsverbots, das im Einzelnen in § 80 EEG geregelt ist.36 Für 
Strom, der bereits über das EEG gefördert wurde – ob über die EEG-
Vergütung oder ob über die Marktprämie – können nicht zusätzlich 
noch HKN ausgestellt werden. Damit sollen zusätzliche Erlöse für die 
EEG-Anlagenbetreiber, die bereits durch EEG-Vergütung oder Markt-
prämie gefördert wurden, ausgeschlossen werden. Dies könnte sich nach 
dem Entwurf einer neuen Richtlinie im Zuge des sog. Winterpakets 
ändern. 

Eine mögliche Ausstellung von HKN für diese Strommengen würde 
auch der Regelung in § 78 EEG widersprechen. Danach weisen Strom-
lieferanten, die EEG-Umlage zahlen, die mit fester Einspeisevergütung 
und Marktprämie geförderten Strommengen gegenüber ihren Endkun-
den als Strom aus Erneuerbaren Energien aus.37 Da die Eigenschaft als 
Strom aus Erneuerbaren Energien nur einmal erfolgen kann, muss die 
zusätzliche Ausweisung der Eigenschaft des Stroms aus Erneuerbaren 
Energien über HKN, die sich die Anlagenbetreiber ausstellen lassen und 
weitergeben, ausgeschlossen werden.  

3. Herkunftsnachweise und EnWG: Stromkennzeichnung 

Der HKN wird sowohl in Art. 2 lit. j der EE-RL 2009 als auch in § 3 
Nr. 4c EEG als Dokument definiert, das ausschließlich dem Nachweis 
gegenüber einem Endkunden über den Anteil des Stroms aus Erneuerba-
ren Energien in der Stromkennzeichnung nach dem EnWG dient. Die 
zentrale – und zumindest nach dem Gesetzeswortlaut auch einzige – 
Bedeutung des HKN liegt also in der Nutzung für die Stromkennzeich-
nung.  

Die Stromkennzeichnung ist eine Pflicht von Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen (EVU), die Strom an Letztverbraucher liefern. Nach § 42 
V EnWG kann dabei Strom aus Erneuerbaren Energien grundsätzlich 
nur dann ausgewiesen werden, wenn für diesen Strom HKN entwertet 
wurden.38 Die Regelung in § 42 V EnWG bedeutet also, dass ein Strom-
lieferant – außerhalb der „virtuellen“ Ausweisung des EEG-Stroms und 
der Strommengen unbekannter Herkunft – Strom in der Stromkenn-
                                                                                                                  

36 Zum Doppelvermarktungsverbot vgl. Sösemann in: Altrock/Oschmann/Theo-
bald, EEG, 3. Aufl., § 56. 

37 Vgl. auch Gesetzesbegründung zum EEG 2012, BT-Drs. 17/6072, S. 87 f.  
38 § 42 V Nr. 2 und 3 EnWG enthalten daneben nur Fälle, in denen ein Lieferant 

die Eigenschaft des Stroms aus Erneuerbaren Energien quasi zugewiesen bekommt. 
Nach Nr. 2 ist die in § 78 EEG 2017 angelegte „virtuelle“ Ausweisung des EEG-
Stroms als Strom aus Erneuerbaren Energien möglich, den der Lieferant zwar nicht 
bezogen hat, dessen „grüne Eigenschaft“ ihm aber auf Grundlage der Zahlung der 
EEG-Umlage zugeschrieben wird. Nr. 3 bezieht sich auf einen eventuellen Anteil von 
Strom aus Erneuerbaren Energien im ENTSO-E-Mix, den ein Versorger bei Strom-
mengen unbekannter Herkunft für die Stromkennzeichnung zu Grunde legen muss. 
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zeichnung nur dann als Strom aus Erneuerbaren Energien ausweisen 
darf, wenn er HKN verwendet. Die Bedeutung der HKN wird durch 
Neureglung in § 42 V EnWG also erheblich aufgewertet. Vor der Ein-
führung des neuen § 42 V EnWG gab es für die Ausweisung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien keine zwingenden rechtlichen Vorgaben.39 Es 
waren also verschiedene Nachweiswege möglich, etwa der Nachweis 
über bilaterale Verträge.40 Nach der neuen Rechtslage müssen nun in 
jedem Falle HKN verwendet werden. Damit genügt für die Zulässigkeit 
der Ausweisung von Strom aus Erneuerbaren Energien also auch nicht 
mehr der Abschluss eines Vertrags über Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien oder der sonstige Nachweis über einen mittelbaren oder unmittel-
baren Bezug von Strom aus einer Erneuerbare-Energien-Anlage. Statt-
dessen ist in jedem Fall – zumindest auch – die Verwendung eines HKN 
erforderlich. Für die Lieferanten von Strom aus Erneuerbaren Energien 
hat also der Erwerb von HKN eine zentrale Rolle eingenommen. 

Zur Umsetzung der Anerkennung ausländischer HKN ist u. a. vorge-
sehen, dass in das vom UBA betriebene Herkunftsnachweisregister auch 
ausländische HKN übertragen werden können, wenn die HKN zuvor 
vom UBA anerkannt worden sind. Die Anerkennung ausländischer 
HKN unterliegt nach deutschem Recht den rechtlichen Vorgaben aus 
§ 79 II EEG, § 11 EEV sowie § 18 HkRNDV. Nach § 18 I 1 HkRNDV 
erkennt das UBA auf Antrag einen ausländischen HKN aus bestimmten 
Staaten an, wenn der HKN die Vorgaben des Art. 15 EE-RL 2009 er-
füllt. Dies ist nach § 18 I 2 HkRNDV der Fall, wenn keine begründeten 
Zweifel an der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrhaftigkeit des 
HKN bestehen. Diese Formulierung ist weitgehend an jene aus Art. 15 
IX EE-RL 2009 angelehnt, mit ihr aber nicht identisch. 

II. Umsetzung in anderen Mitgliedstaaten 

Der Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien hat in den 
vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland einen steten Zuwachs 
erfahren, sondern auch bei einer europaweiten Betrachtung. Seit dem 
Jahr 2004 verdoppelte sich die Grünstromerzeugung nahezu von 453,9 
TWh auf 854,4 TWh.41 Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch stieg in diesem Zeitraum europaweit von 13,8 % auf 

                                                                                                                  
39 Zur alten Rechtslage vgl. Hellermann, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 

2. Aufl., § 42. 
40 Vgl. hierzu heute BDEW, Leitfaden „Stromkennzeichnung“, Stand: August 2016, 

S. 31. 
41 Vgl. BMWi, Erneuerbare Energien in Zahlen. Nationale und internationale Ent-

wicklung im Jahr 2014, Stand: August 2015, S. 38. 
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